
BGer 2C 629/2022 vom 5. August 2022
Bundesgericht, 2022-08-05, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_629_2022

FR: TF 2C 629/2022 du 5 août 2022

IT: TF 2C 629/2022 del 5 agosto 2022

Regeste

Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen, Steuerperiode 2010; Unentgeltliche
Rechtspflege | Öffentliche Finanzen & Abgaberecht

Erwägungen

E. 1.1
A.________ (geb. 1946; nachfolgend: der Steuerpflichtige) hatte in der hier
interessierenden Steuerperiode 2010 steuerrechtlichen Wohnsitz in U.________/SG (und
nicht in V.________/GR, wie der Steuerpflichtige angenommen hatte; dazu Urteil
2C_911/2018 vom 17. März 2020). In dieser Steuerperiode wurde eine Kapitalleistung aus
gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a) in Höhe von Fr. 153'280.-- fällig. Zunächst schritt der
Kanton Graubünden zur Veranlagung (Verfügungen vom 24. Juni 2011). Darauf hielt sich
auch der Kanton St. Gallen für zuständig (Veranlagungsverfügungen vom 28./29. Januar
2021), was die Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Entscheide vom 25.
April 2022) bestätigte.

E. 1.2
In der Folge gelangte der Steuerpflichtige an das Verwaltungsgericht des Kantons St.
Gallen, wobei er hauptsächlich um die Aufhebung der angefochtenen Entscheide und um
die Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege ersuchte. Mit einzelrichterlicher
Verfügung vom 4. Juli 2022 im Verfahren B 2022/103 / B 2022/104 wies das
Verwaltungsgericht das Gesuch um Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege
ab und hielt es fest, dass die Vorschüsse für das verwaltungsgerichtliche Verfahren von
insgesamt Fr. 3'000.-- bis zum 25. Juli 2022 zu leisten seien. Das Verwaltungsgericht erwog
im Wesentlichen, dass die in der Hauptsache gestellten Begehren aussichtslos seien.

E. 1.3
Der Steuerpflichtige erhebt mit Eingabe vom 3. August 2022 beim Bundesgericht
Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten. Er scheint beantragen zu wollen, in
Aufhebung der angefochtenen Verfügung sei festzustellen, dass der Kanton St. Gallen beim
Kanton Graubünden um Revision der Veranlagungsverfügungen vom 24. Juni 2011 hätte
ersuchen müssen, dass er aber jedenfalls die 90-tägige Frist versäumt habe. Ein zweiter
Antrag dürfte dahin gehen, dass "sämtliche aus dem Urteil 2C_911/2018 resultierenden
Verfahren einzustellen sind", dies nach dem Grundsatz "in dubio pro reo". Aus den
Umständen ist zu schliessen, dass der Steuerpflichtige wohl auch für das bundesgerichtliche
Verfahren um die Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege ersucht.

E. 1.4



Die Abteilungspräsidentin als Instruktionsrichterin ( Art. 32 Abs. 1 BGG [SR 173.110]) hat
von Instruktionsmassnahmen, insbesondere von einem Schriftenwechsel gemäss Art. 102
Abs. 1 BGG , abgesehen.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat zweierlei getan: Zum einen hat sie das Gesuch um Erteilung des Rechts
zur unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen, dies zufolge gegebener Aussichtslosigkeit
(hinten E. 2.2). Zum andern hat sie den Steuerpflichtigen für das verwaltungsgerichtliche
Verfahren zu Kostenvorschüssen verpflichtet (hinten E. 2.3). Der Steuerpflichtige scheint
beides beanstanden zu wollen.

E. 2.2
Im angefochtenen Entscheid weist die Vorinstanz das Gesuch um Erteilung des Rechts zur
unentgeltlichen Rechtspflege ab und auferlegt sie dem Steuerpflichtigen einen
Kostenvorschuss von insgesamt Fr. 3'000.--. Es handelt sich damit um einen
Zwischenentscheid. Er fällt nicht unter Art. 92 BGG und ist der selbständigen Anfechtung
nur zugänglich, wenn er entweder einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken
kann ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Vorliegend
kommt einzig Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG in Frage. Die beschwerdeführende Person hat den
nicht wieder gutzumachenden Nachteil (zum Begriff: BGE 147 III 159 E. 4.1; 144 III 475
E. 1.2; 144 IV 127 E. 1.3.1) aufzuzeigen, soweit dessen Vorliegen nicht offensichtlich ist (
BGE 144 III 475 E. 1.2; 142 III 798 E. 2.2; 141 IV 284 E. 2.3). Andernfalls ist auf die
Beschwerde nicht einzutreten.

E. 2.2.1
Was die Abweisung des Gesuchs um Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege
betrifft, nimmt der Beschwerdeführer Anstoss daran, dass die Vorinstanz die
Erfolgsaussichten in der Hauptsache negativ beurteilt und demzufolge die unentgeltliche
Rechtspflege verweigert hat. Nach Art. 29 Abs. 3 BV hat jede Person, die nicht über die
erforderlichen Mittel verfügt, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr
Rechtsbegehren nicht aussichtlos erscheint ( BGE 144 IV 299 E. 2.1). Ob im Einzelfall
genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorläufigen und
summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im Zeitpunkt der
Einreichung des Gesuchs massgebend sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
sind Begehren als aussichtslos anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich
geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden
können (näher dazu Urteil 2C_383/2022 vom 24. Juni 2022 E. 3.2.2).

E. 2.2.2
Im vorliegenden Fall geht es um die vom Kanton St. Gallen getroffene Veranlagung einer
Kapitalleistung aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a). Zunächst hatte der Kanton
Graubünden veranlagt (Verfügungen vom 24. Juni 2011), wobei die Vorinstanz festgestellt
hat, dass der Kanton Graubünden die erhobene separate Jahressteuer an den
Steuerpflichtigen zurückerstattet habe. Dies ist für das Bundesgericht verbindlich ( Art. 105
Abs. 1 BGG ), nachdem diesbezüglich keine Rüge vorliegt, mit welcher der
Steuerpflichtige der ihn insofern treffenden qualifizierten Rüge- und
Begründungsobliegenheit ( Art. 106 Abs. 2 BGG ) genügen könnte. Wenn der



Steuerpflichtige auch im bundesgerichtlichen Verfahren den Standpunkt einnimmt, der
Kanton St. Gallen hätte im Kanton Graubünden von Amtes wegen ein Revisionsverfahren
zu veranlassen gehabt, dass der Kanton St. Gallen die ihm zur Verfügung stehende Frist von
90 Tagen aber versäumt habe, weswegen die Verjährung eingetreten sei, so findet dies im
Bundesrecht offenkundig keine Grundlage. Eine hinreichende Begründung dafür, dass die
vorläufige und summarische Prüfung, welche die Vorinstanz anstellen durfte,
verfassungsrechtlich unhaltbar sei, liegt nicht vor.

E. 2.3
Zu prüfen bleibt die Frage des Kostenvorschusses. Die beschwerdeführende Person, die
einen Entscheid bezüglich eines Kostenvorschusses anficht, der im Gesetz vorgesehen ist,
und die sich darauf beruft, der Zugang zum Gericht sei ihr verwehrt, muss in der
Beschwerdebegründung aufzeigen, dass ihr dieser Nachteil tatsächlich droht, da sie
finanziell nicht in der Lage ist, den Kostenvorschuss oder die Sicherheiten zu leisten ( Art.
93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 142 III 798 E. 2.3; Urteil 2C_373/2022 vom 24. Mai 2022 E.
2.1). Im vorliegenden Fall bringt der Steuerpflichtige keinerlei derartige Einwände vor.

E. 2.4
Mangels hinreichender Begründung ist auf die Beschwerde gegen den Zwischenentscheid (
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) insgesamt nicht einzutreten, was durch einzelrichterlichen
Entscheid der Abteilungspräsidentin als Instruktionsrichterin im vereinfachten Verfahren zu
geschehen hat (Art. 42 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der
unterliegenden Partei aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Das für
diesen Fall mutmasslich erhobene Gesuch um Erteilung des Rechts zur unentgeltlichen
Rechtspflege im bundesgerichtlichen Verfahren ( Art. 29 Abs. 3 BV bzw. Art. 64 Abs. 1
und 3 BGG ) erweist sich mit Blick auf die gestellten Anträge als aussichtslos ( BGE 142 III
138 E. 5.1). Es ist abzuweisen. Angesichts der Umstände ist dem Beschwerdeführer eine
reduzierte Gerichtsgebühr aufzuerlegen. Dem Kanton St. Gallen, der in seinem amtlichen
Wirkungskreis obsiegt, steht keine Entschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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